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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1269/79 DES RATES
vom 25 . Juni 1979

über den Absatz von für Direktverbrauch bestimmter Butter zu ermäßigten
Preisen

Verhältnisse auf ihren Märkten auf Butter zurückgreif
fen , die sich auf dem Markt befand .

Im Hinblick auf eine größere Wirksamkeit und Trans
parenz dieser Maßnahmen sind deren Einzelheiten
der Finanzierung durch die Gemeinschaft zu überprü
fen und sie in einem einzigen Text zu erlassen . In
Anbetracht der unterschiedlichen Verbrauchergewohn
heiten in den verschiedenen Gebieten der Gemein
schaft und aufgrund der für die verschiedenen Mit
gliedstaaten gegebenen unterschiedlichen Möglichkei
ten in bezug auf den einzelstaatlichen Beitrag zur Fi
nanzierung der Beihilfe erscheint es angezeigt, die Mit
gliedstaaten wählen zu lassen, ob sie eine allgemeine
Beihilferegelung, wie sie zur Zeit nach der Verord
nung (EWG) Nr. 880/77 vorgesehen ist, mit einer Teil
finanzierung durch den Mitgliedstaat — mit Aus
nahme des Vereinigten Königreichs, für das wegen
der besonderen Lage auf seinem Markt eine Regelung
mit einem Beihilfebetrag, der zu 100 % durch die
Gemeinschaft finanziert wird, gelten muß — oder
eine Regelung, nach der nur während eines bestimm
ten Zeitraums des Jahres begrenzte Buttermengen zu
einem stark ermäßigten Preis abgesetzt werden kön
nen, anwenden wollen .

Die Einzelheiten dieser verschiedenen Formeln müs
sen so festgesetzt werden, daß die Verbraucher in der
gesamten Gemeinschaft unabhängig von der von dem
betreffenden Mitgliedstaat gewährten Regelung in die
Vergünstigung einer vergleichbaren Ermäßigung des
Butterpreises gelangen . Die einzelnen Mitgliedstaaten
müssen bei ihrer Wahl das Ziel verfolgen, den Direkt
verbrauch von Butter maximal zu steigern .

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der in Betracht
kommenden Regelungen und zur Unterbindung von
Störungen auf den verschiedenen Märkten muß sicher
gestellt werden, daß die in einem gegebenen Mitglied
staat subventionierte Butter auch in dem betreffenden
Staat verbraucht wird —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 43,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ( J ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 2,
auf Vorschlag der Kommission ,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (4),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Lage auf dem Buttermarkt ist durch erhebliche
Bestände gekennzeichnet ; daher sollte der Butterver
brauch mit allen geeigneten Mitteln gesteigert werden .
Ein wirksames Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist
die Senkung der Endverbraucherpreise . Zu diesem
Zweck ermächtigt die Verordnung (EWG) Nr.
880/77 (5), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1040/78 (6), die Mitgliedstaaten eine Bei
hilfe zu gewähren, durch die der Butterpreis für den
privaten Endverbraucher gesenkt wird und die durch
Abweichung von der Regelung nach Artikel 3 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom 21 . April
1970 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar
politik (7), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2788/72 (8), im Prinzip nur teilweise durch
die Gemeinschaft finanziert wird . Ferner hat die Kom
mission aufgrund des Artikels 7a der Verordnung
(EWG) Nr. 985/68 des Rates vom 15 . Juli 1968 zur
Festlegung der Grundregeln für die Interventionen auf
dem Markt für Butter und Rahm (9), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2714/72 (10), wieder
holt Ad-hoc-Maßnahmen zum Absatz verschiedener
Buttermengen aus öffentlicher oder vertraglicher priva
ter Lagerhaltung zu ermäßigten Preisen erlassen . Zur
Anwendung dieser Ad-hoc-Maßnahmen mußten ver
schiedene Mitgliedstaaten angesichts der spezifischen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Sinne dieser Verordnung gilt als
a) Butter für den Direktverbrauch :
Butter, die vom privaten Endverbraucher im Einzel
handel für den privaten Verbrauch gekauft wird,
einschließlich Butter, die im Einzelhandel gekauft
wird von Hotels, Restaurants, Krankenhäusern , Hei
men, Internaten, Gefängnissen und gleichartigen
Einrichtungen zur Verpflegung der Personen, die
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in diesen Einrichtungen beköstigt werden , mit Aus
nahme von Butter, die zum Verkauf in Form ande
rer Erzeugnisse an die Öffentlichkeit von Kondito
reien, Feinkostgeschäften usw. gekauft wird ;

b) Butter aus öffentlicher Lagerhaltung :
Butter, die nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 von der Interventionsstelle ge
kauft worden ist ;

c) Butter aus privater Lagerhaltung :
Butter, für die nach Artikel 6 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 804/68 ein privater Lagerhaltungs
vertrag geschlossen und die noch nicht ausgelagert
worden ist ;

d) Marktbutter :
Butter, die nicht unter die Buchstaben b) und c)
fällt .

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen nach eigener Wahl
eine der nachstehenden Maßnahmen zur Ermäßigung
des Preises von Butter für den Direktverbrauch :

FORMEL A

Sie gewähren für Marktbutter eine allgemeine Bei
hilfe, deren Finanzierung durch die Gemeinschaft auf
75 % der tatsächlich gewährten Beihilfe begrenzt wird
und die 50 ECU/100 kg nicht übersteigen darf.
FORMEL B

Für festzulegende Mengen und Jahreszeiträume und
mit einer Finanzierung durch die Gemeinschaft um
100 %

— verkaufen sie Butter aus öffentlicher Lagerhaltung
zu einem Preis, der dem um 90 ECU/ 100 kg ver
ringerten Interventionspreis entspricht und/oder

— gewähren sie eine Beihilfe von 90 ECU/100 kg für
Butter aus privater Lagerhaltung oder für Marktbut

. ter.

(2) Das Vereinigte Königreich gewährt jedoch für
Marktbutter eine allgemeine Beihilfe , die 45,94
ECU/100 kg nicht übersteigen darf und zu 100 %
durch die Gemeinschaft finanziert wird .

Artikel 3

( 1 ) Die einzelnen Mitgliedstaaten treffen die Wahl
nach Artikel 2 Absatz 1 mit dem Ziel, den Direktver
brauch von Butter in ihrem Gebiet maximal zu stei
gern, wobei sie von den in der Vergangenheit bei der
Anwendung gleichartiger Maßnahmen erzielten Ergeb
nissen ausgehen und ihre Möglichkeiten in bezug auf
den einzelstaatlichen Beitrag zur Beihilfe nach der
Formel A berücksichtigen .

(2) Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen
Maßaiihmen um sicherzustellen, daß

a) die betreffende Butter nur für den Direktverbrauch
gekauft wird und ihr Endverkaufspreis die auf
grund dieser Verordnung gewährte Beihilfe oder
den gewährten Preisnachlaß zum Ausdruck bringt ;

b) die Butter in dem Mitgliedstaat verbraucht wird, in
welchem die Beihilfe oder der Preisnachlaß ge
währt wird .

(3) Die Finanzierung der nach dieser Verordnung
vorgesehenen Beihilfen durch die Gemeinschaft wird
auf Butter mit Gemeinschaftsursprung beschränkt.

Artikel 4

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord
nung werden nach dem Verfahren des Artikels 30 der
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 erlassen .

Sie umfassen insbesondere die in Artikel 2 Absatz 1
erwähnten Bedingungen für die Formel B.

Artikel 5

Die Verordnung (EWG) Nr. 880/77 wird aufgehoben .

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am 2. Juli 1979 in Kraft.

Sie gilt bis zum Ende des Milchwirtschaftsjahres
1978/80 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 1979.
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. LE THEULE


